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§ 25 LMSVG Ubertragung von
Aufgaben an die Gemeinden

LMSVG - Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 27.07.2025

1. (1)Der Landeshauptmann kann, wenn es Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmafigkeit der amtlichen
Kontrolle erfordern, Aufgaben der amtlichen Kontrolle - ausgenommen Schlachttier- und Fleischuntersuchung,
Hygienekontrollen von Schlacht-, Zerlegungs- und Wildbearbeitungsbetrieben sowie Rickstandskontrollen bei
lebenden Tieren und Fleisch - mit Verordnung solchen Gemeinden Ubertragen, die Uber eigene Aufsichtsorgane
im Sinne des 8§ 24 Abs. 3 und - zur Setzung von mit Bescheid zu erlassenden Malinahmen gemaR§ 39 - Uber
andere Bedienstete verfugen. Die Gemeinden sind hinsichtlich der ihnen Gbertragenen Aufgaben gemal3 Art. 119
Abs. 2 B-VG dem Landeshauptmann unterstellt.

2. (2)Der Landeshauptmann hat eine nach Abs. 1 vorgenommene Ubertragung von Aufgaben zuriickzunehmen,
wenn die Gemeinde diese Aufgaben nicht erfiillt oder wenn die Voraussetzungen, unter denen die Ubertragung

erfolgt ist, weggefallen sind.

In Kraft seit 21.01.2006 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/lmsvg/paragraf/24
https://www.jusline.at/gesetz/lmsvg/paragraf/39
file:///

	§ 25 LMSVG Übertragung von Aufgaben an die Gemeinden
	LMSVG - Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz


